




Gemäß § 15 Abs. 2 TzBfG endet ein solcher zweckbefristeter Arbeitsvertrag 
mit Erreichen des Zwecks, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der 
schriftlichen Unterrichtung des Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber über den 
Zeitpunkt der Zweckerreichung.

Gemäß § 14 Abs. 2 TzBfG ist eine kalendermäßige Befristung eines Arbeits-
vertrages ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes bis zur Dauer von zwei 
Jahren zulässig; bis zu dieser Gesamtdauer von zwei Jahren ist auch die höchs-
tens dreimalige Verlängerung eines kalendermäßig befristeten Arbeitsvertra-
ges zulässig.

Die Anzahl der Verlängerung oder die Höchstdauer der Befristung können 
hiervon abweichend durch Tarifvertrag festgelegt werden.

Eine Befristung ohne Sachgrund ist darüber hinaus nicht zulässig, wenn mit 
demselben Arbeitgeber bereits zuvor ein befristetes oder unbefristetes Arbeits-
verhältnis bestanden hat. Das Bundesarbeitsgericht hat in einer Entscheidung 
vom 06. April 2011 entgegen dem Wortlaut des Gesetzes eine entsprechende 
Befristung zugelassen, wenn die sog. Zuvorbeschäftigung länger als drei Jah-
re zurückliegt. 

Kein Sachgrund für die Befristung ist die Dauer oder der Umfang ei-
nes Kundenauftrags. Der Sachgrund muss beim Arbeitgeber und nicht beim 
Kunden (Entleiher) gegeben sein. Unzulässig ist es also, die Leiharbeitsverträge 
an die Dauer des Kundenauftrags zu binden.
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2. Teilzeit

Grundsätzlich richten sich die rechtlichen Vorgaben bei der Vereinbarung 
eines Teilzeitarbeitsverhältnisses nach den Regelungen des Teilzeit- und Befris-
tungsgesetzes. Die vereinbarte Arbeitszeit muss dabei entsprechend § 11 Abs. 
1 AÜG i.V.m. § 2 Abs. 1 Nachweisgesetz schriftlich festgelegt werden.

3. Arbeit auf Abruf

Gemäß § 12 Abs. 1 TzBfG können die Parteien vereinbaren, dass die Arbeits-
leistung entsprechend dem Arbeitsanfall zu erbringen ist (Arbeit auf Abruf).

Dabei sind jedoch folgende Regelungen zu beachten:
eine bestimmte Dauer der wöchentlich oder täglich zu erbringenden Arbeits-•	
zeit ist festzulegen,
soweit eine solche Regelung nicht getroffen wird, gilt eine wöchentliche Ar-•	
beitszeit von zehn Stunden als vereinbart,
soweit die Dauer der täglichen Arbeitszeit nicht festgelegt ist, gilt, dass min-•	
destens drei aufeinanderfolgende Stunden zu erbringen sind.

Gemäß § 12 Abs. 2 TzBfG ist der Arbeitnehmer zur Arbeitsleistung nur ver-
pflichtet, wenn der Arbeitgeber ihm die Lage seiner Arbeitszeit jeweils mindes-
tens vier Tage im Voraus mitteilt. Hiervon abweichende Regelungen können 
tariflich vereinbart werden. Die vereinbarte Arbeitszeit kann auch auf längere 
Verteilzeiten wie z. B. Monat/Quartal/halbjährlich/Jahr verteilt werden. Hierbei 
sind die Regelungen des Arbeitsvertrages, des jeweiligen Tarifvertrages und die 
Regelungen des Arbeitszeitgesetzes zu beachten.

Zahlreiche Tarifverträge lassen es zu, die Arbeit in sog. Arbeitszeitkonten zu 
führen. Zu beachten ist bei Leiharbeitsverhältnissen jedoch stets, dass der Ver-
leiher auch für Zeiten ohne Überlassung die festgesetzten Mindeststundenent-
gelte zu zahlen hat (§ 10 Abs. 5 AÜG).
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4. Sozialversicherungspflicht

Für geringfügig Beschäftigte kann der Arbeitgeber die Sozialversicherungs-
beiträge pauschal abführen. Geringfügige Beschäftigung liegt vor, wenn das Ar-
beitsentgelt 400 € monatlich nicht überschreitet ( § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV). Meh-
rere geringfügige Beschäftigungsverhältnisse werden zusammengerechnet.

Für kurzfristig Beschäftigte/Aushilfen besteht Versicherungsfreiheit in der 
Kranken-, Pflege-, Renten- und der Arbeitslosenversicherung (§ 8 Abs. 1 Nr. 2 
SGB IV). Das Arbeitsverhältnis darf hierbei jedoch von Beginn an auf maximal bis 
zu zwei Monaten oder 50 Arbeitstage innerhalb eines Kalenderjahres befristet 
oder auf Grund seiner Eigenart auf einen solchen Zeitraum begrenzt werden.

Das Entgelt darf monatlich jedoch 400 Euro nicht überschreiten, die Beschäf-
tigung darf jedoch nicht die Lebensgrundlage des Betroffenen darstellen. Hier 
stellt sich natürlich die Frage, wer auf Basis einer solchen Beschäftigung seine 
Lebensgrundlage bestreiten soll?! Weitere Sonderregelungen gelten für sog. 
Werkstudenten.

5. Steuerpflicht

Steuerpflichtigkeit liegt auch bei geringfügig Beschäftigten vor. Der Arbeitge-
ber hat grundsätzlich die pauschale Lohnsteuer zu übernehmen und abzufüh-
ren. Eine sog. Bruttolohnabrede wird jedoch durch das Bundesarbeitsgericht 
für zulässig erachtet. Hierbei hat der Arbeitnehmer im Innenverhältnis die pau-
schale Lohnsteuer zu tragen.

6. Rechte und Pflichten im Leiharbeitsverhältnis

Der Verleiher hat als Vertragsarbeitgeber zunächst das Direktionsrecht. Dies 
umfasst die Entscheidung, den Leiharbeitnehmer an die jeweiligen Entleiher zu 
überlassen (zur Gleichstellungspflicht/Mindestentgelt s. o.); der Leiharbeitneh-
mer hat demgegenüber seine Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen.

Die Verletzung des Gleichstellungsgrundsatzes und der tariflichen Regelung 
erfüllt die Voraussetzungen des Bußgeldtatbestandes nach § 16 Abs. 1 Nr. 7 a 
AÜG und kann mit einer Geldbuße bis zu 25.000,00 € geahndet werden.

Will der Leiharbeitgeber das Leiharbeitsverhältnis kündigen, gelten zu Guns-
ten des Leiharbeitnehmers vollumfänglich die Vorschriften des Kündigungs-
schutzgesetzes.
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c) Rechtsbeziehungen Entleiher/Leiharbeitnehmer

1. Weisungsbefugnis und Schutz-/Fürsorgerechtepflichten

Die Weisungsbefugnis wird vom Verleiher auf den Entleiher in allen wesent-
lichen Punkten übertragen. Teilweise wird deshalb von einem sog. Doppel
arbeitsverhältnis ausgegangen. Überwiegend wird jedoch angenommen, dass 
wechselseitige Forderungsrechte nicht bestehen. Die Schutz- und Fürsorge-
pflichten des Entleihers hinsichtlich des Leiharbeitnehmers sind jedoch unbe-
stritten.

2. Betriebsverfassungsrechtliche Stellung des Leiharbeitnehmers
Der Leiharbeitnehmer bleibt auch während der Zeit der Arbeitsleistung  •	
bei einem Entleiher Angehöriger des entsendenden Betriebs des Verleihers 
(§ 14 Abs. 1 AÜG)
§ 7 Satz 2 BetrVG : Werden Leiharbeitnehmer länger als drei Monate in dem •	
Betrieb des Verleihers eingesetzt, sind sie wahlberechtigt.

Die Leiharbeitnehmer sind im Entleiherbetrieb wahlberechtigt, sie haben für 
die Berechnung der Schwellenwerte (Größe des Betriebsrats, Freistellung usw.) 
jedoch keine Auswirkung.
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d)	�Mitbestimmungsrechte von Betriebsräten, Personalräten und 
Mitarbeitervertretungen

1. Mitbestimmungsrechte im Verleiherbetrieb

Hier gelten im Wesentlichen keine Besonderheiten. Die Verleihung eines 
Leiharbeitnehmers an einen Entleiher ist jedoch in der Regel keine Versetzung, 
da die Verleihung die grundlegende Form der arbeitsvertraglichen Beziehungen 
darstellt. Dies ist anders zu bewerten, wenn z. B. beim Entleiherbetrieb die ver-
einbarte Arbeitszeit überschritten wird.

2. Mitbestimmungsrechte im Entleiherbetrieb

a) „§ 14 AÜG Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte

1) 	�Leiharbeitnehmer bleiben auch während der Zeit ihrer Arbeitsleistung bei 
einem Entleiher Angehörige des entsendenden Betriebs des Verleihers.

2)	�L eiharbeitnehmer sind bei der Wahl der Arbeitnehmervertreter in den 
Aufsichtsrat im Entleiherunternehmen und bei der Wahl der betriebsver-
fassungsrechtlichen Arbeitnehmervertretungen im Entleiherbetrieb nicht 
wählbar. Sie sind berechtigt, die Sprechstunden dieser Arbeitnehmerver-
tretungen aufzusuchen und an den Betriebs- und Jugendversammlungen 
im Entleiherbetrieb teilzunehmen. Die §§ 81, 82 Abs. 1 und die §§ 84 bis 
86 des Betriebsverfassungsgesetzes gelten im Entleiherbetrieb auch in 
Bezug auf die dort tätigen Leiharbeitnehmer. 

3)	� Vor der Übernahme eines Leiharbeitnehmers zur Arbeitsleistung ist der 
Betriebsrat des Entleiherbetriebs nach § 99 des Betriebsverfassungsge-
setzes zu beteiligen. Dabei hat der Entleiher dem Betriebsrat auch die 
schriftliche Erklärung des Verleihers nach § 12 Abs. 1 Satz 2 vorzulegen. 
Er ist ferner verpflichtet, Mitteilungen des Verleihers nach § 12 Abs. 2 un-
verzüglich dem Betriebsrat bekanntzugeben.

4)	� Die Absätze 1 und 2 Satz 1 und 2 sowie Absatz 3 gelten für die Anwen-
dung des Bundespersonalvertretungsgesetzes sinngemäß.“

Die Mitbestimmung ist vor Übernahme eines Leiharbeitnehmers in den Entlei-
herbetrieb zu beachten. Betriebsverfassungsrechtlich stellt die „Übernahme“ des 
Leiharbeitnehmers in den Entleiherbetrieb eine Einstellung dar. Der Leiharbeitneh-
mer wird in den Betrieb eingegliedert, der Entleiher hat damit die wesentlichen 
Weisungsbefugnisse vom Verleiher übertragen bekommen. Deshalb ist der auf-
nehmende Betriebsrat gem. § 99 BetrVG zu beteiligen. § 99 BetrVG regelt die Mit-
bestimmungsrechte bei personellen Einzelmaßnahmen, u. a. bei Einstellungen.
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b) " § 99 BetrVG – Mitbestimmung bei personellen Einzelmaßnahmen

1)	� In Unternehmen mit in der Regel mehr als 20 wahlberechtigten Arbeit-
nehmern hat der Arbeitgeber den Betriebsrat vor jeder Einstellung … zu 
unterrichten, ihm die erforderlichen Bewerbungsunterlagen vorzulegen 
und Auskunft über die Person der Beteiligten zu geben; er hat dem Be-
triebsrat unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen Auskunft über die 
Auswirkungen der geplanten Maßnahme zu geben und die Zustimmung 
des Betriebsrats zu der geplanten Maßnahme einzuholen. Bei Einstellun-
gen … hat der Arbeitgeber insbesondere den in Aussicht genommenen 
Arbeitsplatz und die vorgesehene Eingruppierung mitzuteilen. …

2)	 Der Betriebsrat kann die Zustimmung verweigern, wenn 

	� 1. die personelle Maßnahme gegen ein Gesetz, eine Verordnung … oder 
gegen eine Bestimmung in einem Tarifvertrag … oder in einer Betriebs-
vereinbarung ….. verstoßen würde,

	� 2. die personelle Maßnahme gegen eine Richtlinie nach § 95 verstoßen 
würde,

	� 3. die durch Tatsachen begründete Besorgnis besteht, dass infolge der 
personellen Maßnahme im Betrieb beschäftigte Arbeitnehmer gekündigt 
werden oder sonstige Nachteile erleiden … 

	� 4. der betroffene Arbeitnehmer durch die personelle Maßnahme benach-
teiligt wird, ohne dass die aus betrieblichen oder in der Person des Arbeit-
nehmers liegenden Gründen gerechtfertigt ist,

	� 5. eine nach § 93 erforderliche Ausschreibung im Betrieb unterblieben ist 
oder

	� 6. die durch Tatsachen begründete Besorgnis besteht, dass der in Aussicht 
genommene Bewerber oder Arbeitnehmer den Betriebsfrieden … stören 
werde.

	 ….“

In zahlreichen Entscheidungen hat sich das Bundesarbeitsgericht mit den 
Mitbestimmungsrechten des Betriebsrats bezogen auf die Besonderheiten des 
AÜG beschäftigt, zum Teil – aus Sicht des Betriebsrats – mit nicht befriedigen-
den Ergebnissen. Die Zustimmungsverweigerungsgründe gem. Abs. 2 Ziff. 1 bis 
6 kommen bei Einstellungen von Leiharbeitnehmern nach der Rechtsprechung 
des BAG nicht immer zur vollen Anwendung.
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c) Konkretisierung der Mitbestimmungsrechte nach § 99 BetrVG durch 
das Bundesarbeitsgericht

Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass das Mitbestimmungsrecht 
des Betriebsrats bei der Bildung eines sog. Stellenpools nicht greift.

Große Entleiher wollen häufiger nur mit einem Vertragspartner zu tun haben. 
Dieser soll für den Entleiher den gesamten Personalbedarf an Leiharbeitneh-
mern abdecken. Die entsprechenden Leiharbeitnehmer werden jedoch nicht 
ausschließlich von diesem Vertragspartner rekrutiert, er sorgt aber für die Be-
reitstellung des Personals durch sog. kooperierende Verleiher. Um die Anfor-
derungen des Entleihers unverzüglich erfüllen zu können, wird häufig ein sog. 
„Stellenpool“ gebildet. Auf Anforderung des Entleihers wird aus diesem Pool 
ein Leiharbeitnehmer vermittelt. 

Diesen Sachverhalt hat das Bundesarbeitsgericht in seiner Entscheidung vom 
23.01.2008 (Az: 1 ABR 74/06) wie folgt entschieden: 
„Die auf Grund eines Rahmenvertrags zwischen Entleiher und Verleiher erfolgte 
Übernahme eines Leiharbeitnehmers in einen solchen Stellenpool, aus dem der 
Verleiher auf Anforderung die Leiharbeitnehmer für die jeweiligen Einsätze im 
Entleiherbetrieb auswählt, ist nicht mitbestimmungspflichtig“.

Mitbestimmungspflichtig sind jedoch die tatsächlichen konkreten Einsätze 
von Leiharbeitnehmern im Entleiherbetrieb. Danach stellt der Einsatz von Leih-
arbeitnehmern im Entleiherbetrieb eine Einstellung dar.
„Hier ist allerdings jede noch so kurze tatsächliche Beschäftigung mitbestim-
mungspflichtig …. Erfolgen nacheinander mehrere befristete Einsätze, ist je-
der von ihnen nach § 99 Abs. 1 BetrVG mitbestimmungspflichtig … Dies gilt 
auch, wenn den jeweils befristeten Einstellungen eine Rahmenvereinbarung 
zu Grunde liegt. … Die Besonderheiten der Arbeitübernehmerüberlassung  
reduzieren insoweit die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats im Entleiher-
betrieb nicht.“

Im Ergebnis wird dem Betriebsrat bei der Vorauswahl und der Vertragsgestal-
tung zwischen Entleiher und Verleiher kein Mitbestimmungsrecht zugestanden, 
bei der Umsetzung der personellen Einzelmaßnahmen ist der Betriebsrat jedoch 
vor jeder personellen Einzelmaßnahme gemäß § 99 BetrVG zu beteiligen.

Im Einzelnen bedeutet dies, das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats ist 
gegeben bei

jeder Verlängerung des Leiharbeitnehmerverhältnisses•	
beim Austausch eines Leiharbeitnehmers,•	
bei jedem Kurzeinsatz.•	
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d) Umfang der Unterrichtungspflicht

Der Betriebsrat ist über den Sachverhalt zu informieren, der für eine Zustim-
mungsverweigerung von Bedeutung sein kann:

Anzahl der Leiharbeitnehmer•	
Einsatzbeginn und -dauer•	
vorgesehener Arbeitsplatz•	
Art der Tätigkeit und Arbeitszeit•	
Auswirkungen der geplanten Einstellung auf die vorhandenen Arbeitsplätze•	
Arbeitnehmerüberlassungsvertrag•	
Erklärung hinsichtlich der vorliegenden Erlaubnis für die Arbeitnehmer•	
überlassung
Person des Leiharbeitnehmers (Name, Alter usw.)•	

	 Dies ist teilweise strittig. Der Betriebsrat muss jedoch entsprechende Infor-
mationen erhalten, um z.B. den Verweigerungsgrund gem. Ziff. 6 überprü-
fen zu können (Störung des Betriebsfriedens).

Keine Informationen muss der Betriebsrat erhalten über 
Bewerbungsunterlagen; denn: Der Leiharbeitnehmer bewirbt sich nicht, er •	
wird eingesetzt.
Höhe der Überlassungsvergütung•	
Entlohnung und Eingruppierung des Leiharbeitnehmers•	
Hiergegen bestehen jedoch grundlegende Bedenken. Die Einhaltung des 

Gleichstellungsgebotes und der tariflichen Regelungen ist Voraussetzung für die 
Verleihung der Erlaubnis (§ 1 Abs. 1 AÜG) bzw. deren Versagung (§ 3 AÜG).

Falls die entsprechenden Angaben nicht gemacht werden, besteht für den 
Betriebsrat Veranlassung, der Sache auf den Grund zu gehen. Wer ein gutes 
Gewissen hat, kann diese Angaben machen. Stellt sich heraus, dass das Gleich-
stellungsgebot oder die tariflichen Regelungen nicht eingehalten werden, ist 
die Erlaubnis zu versagen mit der Folge, dass unerlaubte Arbeitnehmerüber-
lassung vorliegt. 

Für diesen Fall hat der Entleiher ein Problem. Er hat gem. § 10 Abs. 1 AÜG 
einen neuen Arbeitnehmer bekommen: „Ist der Vertrag zwischen einem Ver-
leiher und einem Leiharbeitnehmer … unwirksam, so gilt ein Arbeitsverhältnis 
zwischen Entleiher und Leiharbeitnehmer … als Zustande gekommen.“ 
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Zwischenergebnis:
Der Umfang der Unterrichtung über die persönlichen Daten des Leiharbeit-

nehmers wird teilweise unterschiedlich betrachtet. Richtig ist, dass Informati-
onen durch den Arbeitgeber nur weitergeleitet werden können, wenn sie ihm 
selbst bekannt sind. Teilweise besteht die Auffassung, dass eine darüber hin-
ausgehende Erkundigungspflicht des Entleihers gegenüber dem Verleiher nicht 
besteht. Demnach könne Personalgestellung anonym erfolgen, die Personalge-
stellungsverpflichtung sei nichts anderes als eine „Gattungsschuld“. Unstrittig ist 
jedoch, dass die dem Arbeitgeber bekannten Informationen an den Betriebsrat 
weiterzuleiten sind.

�e) Die Zustimmungsverweigerungsgründe gem. § 99 Abs. 2 BetrVG im 
Einzelnen

Ziff. 1 – Verstoß gegen ein Gesetz

In seiner Entscheidung vom 12. November 2002 (Az: 1 ABR 1/02) hat das 
BAG die Besetzung eines dauerhaft bestehenden Arbeitsplatzes durch einen 
Leiharbeitnehmer als nicht mitbestimmungspflichtig erachtet.

Zu dem Zeitpunkt der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts durfte ein 
Leiharbeitnehmer höchstens 12 Monate im gleichen Betrieb arbeiten. In dem 
entschiedenen Fall hatte der Arbeitgeber auf einem dauerhaften Arbeitsplatz in 
seinem Betrieb verschiedene Arbeitnehmer länger als 12 Monate eingesetzt. 

Das Bundesarbeitsgericht hat hier entschieden, dass die Einsatzlimitierung 
nicht arbeitsplatzbezogen, sondern arbeitnehmerbezogen sei und deshalb kein 
Verstoß gegen ein Gesetz vorliege. 

Es hat gleichzeitig betont, dass ein Zustimmungsverweigerungsgrund vor-
liegt, wenn ein Leiharbeitnehmer von vorne herein länger als die gesetzliche 
Regelung es zulässt, beschäftigt werden soll. 

Zum Zeitpunkt der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts war die Aus-
gangslage so, dass eine Arbeitnehmerüberlassung nur bei Überbrückung kurz-
fristiger Bedürfnisse erlaubt war. Ursprünglich hatte der Gesetzgeber hierfür 
einen Zeitrahmen von sechs Monaten vorgesehen. Die gesetzliche Entwick-
lung nahm zum damaligen Zeitpunkt von diesem Grundgedanken weitgehend 
Abschied. 
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�„Der Gedanke, dass die Arbeitnehmerüberlassung der Überbrückung eines 
kurzfristigen Bedürfnisses des Entleihers diene, ist aber bei den wiederhol-
ten Änderungen des § 3 Abs. 1 Nr. 6 AÜG zunehmend in den Hintergrund ge-
treten. Dies wird insbesondere daran deutlich, dass die Dauer der zulässigen 
Überlassung immer länger wurde … Ziel dieser Regelung ist ersichtlich nicht, 
die Arbeitnehmerüberlassung auf die Fälle eines kurzfristigen Bedürfnisses des 
Entleihers zu beschränken, sondern die rechtliche Position des Leiharbeitneh-
mers zu verbessern.“

Mit den Neuregelungen hat der Gesetzgeber nunmehr jedoch klargestellt, 
dass er die Leiharbeitnehmerüberlassung nur für vorübergehende Bedürfnisse 
des Entleihers zulassen will. Hier werden die Karten neu gemischt, eine Ent-
scheidung des Bundesarbeitsgerichts zu dieser Problematik auf der Grundlage 
der Neuregelung ist erforderlich.

�Ziff. 3 – Kündigung oder sonstige Nachteile für im Betrieb beschäftigte 
Arbeitnehmer

Mit Leiharbeitnehmern besetzte Arbeitsplätze sind als frei anzusehen, damit 
besteht eine anderweitige Beschäftigungsmöglichkeit im Sinne von § 1 Abs. 2 
Satz 2 b KSchG. Dies bedeutet, dass eine Kündigung der Stammbelegschaft und 
der gleichzeitige Einsatz von Leiharbeitnehmern nicht rechtmäßig ist.

Ziff. 5 – Innerbetriebliche Ausschreibung

Grundsätzlich sind Stellen, die durch Leiharbeitnehmer besetzt werden sol-
len, auf Anforderung des Betriebsrats innerbetrieblich auszuschreiben, auch 
soweit sie in Zukunft durch „freie“ Mitarbeiter besetzt werden sollen, solange 
der Betriebsrat für diese Stellen „funktional“ zuständig bleiben soll. Dies ist bei 
Leiharbeitnehmern gem. § 14 Abs. 3 AÜG stets gegeben.

Ziff. 6 – Störung des Betriebsfriedens

Abzustellen ist stets auf einen konkret zu benennenden Arbeitnehmer. Des-
halb ist die teilweise kontrovers geführte Diskussion, ob der Namen des Leih-
arbeitnehmers dem Betriebsrat mitgeteilt werden muss, nicht nachvollziehbar. 
Die Mitbestimmungsrechte bei der Einstellung von Leiharbeitnehmern beziehen 
sich gemäß § 14 Abs. 4 AÜG auch auf den jeweiligen Personalrat entsprechend 
des jeweiligen Bundes-/Landespersonalvertretungsgesetzes (Bundesverwal-
tungsgericht vom 20.05.1992).
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2. Informationen zu weiteren prekären  
Arbeitsverhältnissen

a) Geringfügige Beschäftigung

Ebenfalls im Zuge der „Hartz“-Gesetzgebung wurde 2003 im Gesetz für mo-
derne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt der Bereich der geringfügigen Be-
schäftigung neu geregelt. Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung liegt dem-
nach vor, wenn das Arbeitsentgelt aus dieser Beschäftigung regelmäßig im Mo-
nat 400 € nicht überschreitet. 

Diese prekäre Form der Beschäftigung hat sowohl in der Bundesrepublik als 
auch in Rheinland-Pfalz seit der Vereinfachung der steuer- und sozialversiche-
rungsrechtlichen Rahmenbedingungen in 2003 deutlich zugenommen, wie fol-
gende Grafiken verdeutlichen. 

� Gesamtzahlen � Anteil Frauen (in%) Stichtag: jeweils September
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Abbildung 18: Gesamtentwicklung geringfügiger Beschäftigung .
in Deutschland

Quelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit
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Wie deutlich zu sehen, gab die oben angesprochene Gesetzesänderungen in 
2003 der Entwicklung der geringfügigen Beschäftigung sowohl auf Bundes- als 
auch auf Landesebene einen deutlichen Schub. Waren in Deutschland im Sep-
tember 2003 noch 5,7 Mio. Menschen als Minijobber beschäftigt, stieg dieser 
Wert nahezu kontinuierlich bis auf 7,3 Mio. in 2010. 

Die gleiche Tendenz lässt sich für Rheinland-Pfalz ausmachen: Hier stieg die 
Zahl der geringfügig Beschäftigten von 294.000 im Herbst 2003 auf 379.000 in 
2010. Sowohl im gesamten Bundesgebiet als auch in Rheinland-Pfalz lässt sich 
also das gleiche Muster verfolgen: Eine deutliche Zunahme der Zahl der sozial-
versicherungspflichtigen Beschäftigung von 2003 auf 2004 und dann eine lang-
same, aber kontinuierliche Zunahme der Minijobverhältnisse bis zum heutigen 
Tag. Interessanterweise weist die beschriebene Tendenz auch keinerlei Einbruch 
oder Abflachung während der Weltwirtschaftskrise 2008 bis 2009 auf. Dies lässt 
sich vor allem hierdurch erklären, dass die überwiegende Zahl der geringfügig 
Beschäftigten in den Dienstleistungsbranchen (Handel, Soziales, Reinigung, 
Gastronomie) eingesetzt werden. Diese waren von der Krise nicht derart stark 
betroffen wie das produzierende Gewerbe. 
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Abbildung 19: Gesamtentwicklung geringfügiger Beschäftigung .
in Rheinland-Pfalz

Quelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit
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Die Gruppe der geringfügig Beschäftigten lässt sich statistisch nochmals un-
terteilen in die ausschließlich geringfügig Beschäftigten sowie diejenigen, die 
zusätzlich zu ihrer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung noch einen 
Minijob ausüben. Auch hier folgt Rheinland-Pfalz zwischen 2003 und 2010 
wieder klar dem Bundestrend wonach der Großteil der Zunahme an gering-
fügiger Beschäftigung vor allem im Bereich der zusätzlichen Beschäftigung zu 
einem bestehenden sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis zustande 
gekommen ist. 
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Abbildung 20: Geringfügige Beschäftigung in Deutschland und in .
Rheinland-Pfalz – ausschließlich und im Nebenjob

Quelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit

Waren in Rheinland-Pfalz in 2003 lediglich 22 % (in Deutschland: 23,5 %) 
der bestehenden geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse als Nebenjob ne-
ben einer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit deklariert, stieg dieser Anteil 
bis 2010 auf genau 33 % (in Deutschland: 33,5 %) an. Dies kann als Hinweis auf 
die unterdurchschnittliche Lohn- und Gehaltsentwicklung in Deutschland und 
Rheinland-Pfalz in diesem Zeitraum verstanden werden: Mehr und mehr Men-
schen fanden offensichtlich in der Entlohnung aus ihrer sozialversicherungs-
pflichtigen Tätigkeit kein hinreichendes Einkommen mehr und sahen sich ge-
zwungen, zusätzlich einen Minijob anzunehmen. 

Rheinland-PfalzDeutschland
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Die Zunahme der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse ist aus gesell-
schaftspolitischer und ökonomischer Sicht gleich aus mehreren Gründen kri-
tisch zu sehen: 

Zwar stehen den „Mini-Jobbern“ per Gesetz die gleichen – auch tarifver-
traglichen-Rechte wie anderen Arbeitnehmern zu. Vor allem in den Bereichen 
Entgelthöhe, Urlaub oder Lohnfortzahlung im Krankheitsfall werden ihnen die-
se Rechte jedoch häufig vorenthalten. Aus Angst vor dem Verlust des häufig 
dringend notwendigen zusätzlichen Haushaltseinkommens oder schlichtem 
Unwissen heraus werden solche Diskriminierungen jedoch allzu oft stillschwei-
gend geduldet. Darüber hinaus gelingt es den geringfügig Beschäftigten allzu 
oft nicht mehr in reguläre Vollzeit- oder Teilzeitstellen zurückzukehren, womit 
das prekäre Beschäftigungsverhältnis häufig auf Dauer zementiert wird mit allen 
sozialen Folgen. Diese Entwicklungen sind insbesondere in den Schwerpunkt-
branchen der Mini-Jobs, dem Groß- und Einzelhandel, dem Hotel- und Gast-
stättengewerbe sowie dem Gesundheits-, Sozial- und Gebäudereinigungswe-
sen verstärkt und mit zunehmender Besorgnis zu beobachten. 

Durch die steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Vergünstigungen 
der Mini-Job-Regeln ergeben sich für die Arbeitgeber starke Anreize zur Aus-
dehnung der Beschäftigung in ihren Unternehmen auf geringfügigem Beschäfti-
gungsniveau, nicht selten zulasten regulärer Voll- und Teilzeitstellen. Hierdurch 
erfährt der Staatshaushalt gleich mehrfach Belastungen: 

Bisherige Einnahmen für Haushalt und Sozialversicherungen aus Voll- oder •	
Teilzeitstellen entfallen zugunsten der staatlich subventionierten geringfügi-
gen Beschäftigungsverhältnisse.
Häufig sind die Mini-Jobber auf zusätzliche Transferzahlungen des Staates •	
zum Lebensunterhalt angewiesen.
Die klassischen Minijob-Erwerbskarrieren werden in Zukunft zur deutlichen •	
Verstärkung des Phänomens der Altersarmut führen, wodurch ebenfalls ver-
stärkt die Sozialkassen und Wohlfahrtsverbände in Anspruch genommen 
werden.

Neben diesen monetären Entwicklungen wird – ähnlich wie bei der Leihar-
beit – der massenhafte Einsatz von geringfügig Beschäftigten als Mittel zur „Dis-
ziplinierung“ von Stammbelegschaften gegen Forderungen nach verbesserter 
Entlohnung oder allgemein, der Arbeitsbedingungen, eingesetzt. 

Nicht zu vergessen ist die Vertiefung der geschlechterspezifischen Einkom-
mensverteilung durch die Ausweitung der Minijobs. Da gemäß der Statistik der 
Bundesagentur vor allem noch immer überwiegend Frauen (wenn auch mit ab-
nehmender Tendenz: siehe obige Tabelle) in geringfügigen Beschäftigungsver-
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hältnissen arbeiten und entsprechend der beschriebenen Verhältnisse nur mit 
viel Mühe aus diesen prekären Erwerbsstrukturen ausbrechen können, verstärkt 
sich durch die Ausweitung der geringfügigen Beschäftigung die materielle Ab-
hängigkeit der Frauen von Dritten (Partner, Familie, Staat) und trägt somit zur 
strukturellen Geschlechterdiskriminierung in Deutschland bei.7

b) Befristete Arbeitsverhältnisse 

Nach den Befunden des Mikrozensus waren in Deutschland im Jahr 2009 
3.408.000 Menschen in einem befristeten Arbeitsverhältnis beschäftigt. Dies 
entspricht bei einer Gesamtzahl von 32.558.000 abhängig Erwerbstätigen einer 
Quote von 10,5 % und bedeutet eine Fortschreibung des Trends der weiteren 
Zunahme dieser Arbeitsverhältnisse. Waren im Jahr 1991 lediglich 5,7 % aller 
Beschäftigungsverhältnisse mit einem „Verfallsdatum“ versehen, hat sich diese 
Quote somit nahezu verdoppelt, so dass mittlerweile mehr als jedes zehnte Ar-
beitsverhältnis befristet ist. 

Dabei ist bei den befristeten Arbeitsverhältnissen die geschlechtsspezifische 
Differenzierung nicht derartig ausgeprägt wie bei anderen prekären Arbeitsver-
hältnissen. Der Anteil der Frauen mit befristeten Verträgen liegt mit 10,74 % le-
diglich einen halben Prozentpunkt über denen der Männer mit 10,22 %.

Wichtigstes Differenzierungskriterium bei der Wahrscheinlichkeit des An-
treffens eines befristeten Beschäftigten ist nach den Angaben des Statistischen 
Bundesamtes das Alter. So waren 2008 40,7 % aller 15 – 20 jährigen in befriste-
ten Erwerbsverhältnissen – und dies wohlgemerkt ohne Berücksichtigung der 
Auszubildenden in dieser Altersgruppe. Nachfolgendes Schaubild verdeutlicht, 
dass sich diese Beobachtung in 2009 keineswegs relativiert hat, im Gegenteil, 
43 % aller Beschäftigten zwischen 15 und 20 Jahren waren in 2009 befristet be-
schäftigt. Die Befristungsquote nimmt in den nachfolgenden Altersgruppen 
zwar deutlich ab, bemerkenswert bleibt jedoch, dass auch jeder fünfte Beschäf-
tigte zwischen 25 und 30 und jeder achte Beschäftigte zwischen 30 und 35 kei-
nen sicheren Arbeitsplatz gefunden hatte. Gerade in diesen Alterskohorten, 
in denen üblicherweise Familiengründung, Aufbau einer gesicherten Existenz 
(ggfs. unter Erwerb von Wohneigentum) erfolgen sollte, befindet sich somit ein 
großer Teil der Menschen in Beschäftigungsverhältnissen, die eine solche Le-
bensplanung nahezu unmöglich machen.

7	  U.a. wurden die hier beschriebenen Beobachtungen anlässlich des Workshops „Minijobs – eine Beschäfti-
gungsform mit Nebenwirkungen. Bestandsaufnahme und politische Handlungsoptionen“ des WSI und IAQ 
am 01.03.2010 in Duisburg zusammengefasst: Ergebnisse hieraus sind im Internet abrufbar unter: http://
www.boeckler.de/cps/rde/xchg/hbs/hs.xsl/34405_29076.htm
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Quelle: Mikrozensus 2009

Zwar haben die befristet Beschäftigten in aller Regel ein tarifliches Einkom-
men und sind auch im sonstigen Arbeitsalltag – anders als Leiharbeitnehmer (die 
jedoch häufig genug auch befristete Arbeitsverhältnisse haben) – gegenüber ih-
ren unbefristeten Kolleginnen und Kollegen nicht benachteiligt. Allerdings sind 
jeder fünfte Mann und jede sechste Frau nach drei Jahren noch immer befristet 
beschäftigt, und 13 % der Männer und 8 % der Frauen sind arbeitslos. Befristet 
Beschäftigte haben somit ein höheres Arbeitslosigkeitsrisiko als unbefristet Be-
schäftigte. Daneben sind vor allem gering qualifizierte Arbeitnehmer mit einer 
überdurchschnittlichen Häufigkeit befristet eingestellt. 

Dies verdeutlicht wiederum ein Blick in die Statistik: Vor allem in den Dienst-
leistungsberufen ist demzufolge die Befristungsquote deutlicher ausgeprägt als 
in anderen Wirtschaftsbereichen. Hierzu zählen vor allem auch Gebäudereini-
gungsdienste, Wach- und Sicherheitsdienstleistungen und vor allem auch Ar-
beitnehmerüberlassung – also Leiharbeit. Daneben ist die Zahl der Befristungen 
in der Landwirtschaft vergleichsweise hoch zu nennen, was wohl durch den sai-
sonalen Arbeitskräftebedarf zu Erntezeiten begründet werden kann. Der hohe 
Anteil an Befristungen in der öffentlichen Verwaltung ist vor allem auch auf den 
hohen Anteil an befristeten wissenschaftlichen Mitarbeitern zurückzuführen. 
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Abbildung 21: Anteil der befristeten Arbeitsverhältnisse in Abhängigkeit .
zur Zugehörigkeit zur Altersgruppe 2009 (ohne Auszubildende)
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Quelle: Mikrozensus 2009

Die vergleichsweise niedrigen Löhne auf der einen und das erhöhte Risiko 
arbeitslos zu werden auf der anderen Seite bergen somit eben die Gefahr ei-
nes Abgleitens in prekäre Lebensverhältnisse, selbst wenn die Einkommenssi-
tuation während der Dauer des befristeten Arbeitsverhältnisses nicht als pre-
kär bezeichnet werden kann (häufig genug ist sie dies jedoch auch: siehe die 
Ausführungen zum Einkommensniveau der Leiharbeitnehmer in dieser Veröf-
fentlichung). 

c)	Teilzeitarbeit

Auch im Hinblick auf Teilzeitarbeitsverhältnisse lohnt ein Blick in den aktu-
ellen Mikrozensus. 2009 waren 26,5 % aller Arbeitsverhältnisse Teilzeitarbeits-
verhältnisse, dies entsprach in absoluten Zahlen ca. 9,1 Millionen Arbeitsver-
hältnissen. 

Die überwiegende Mehrzahl der Teilzeitarbeitenden sind Frauen (81,7 %). 
Prekär kann Teilzeitarbeit vor allem dann werden, wenn sie die alleinige Ver-
dienstmöglichkeit darstellt. Neben dem geringeren Verdienst aufgrund gerin-
gerer Arbeitszeit werden Teilzeitbeschäftigte oft schlechter als eine vergleich-
bare Vollzeitkraft bezahlt. Insbesondere für Alleinerziehende, die wegen der 
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Kinder keine Vollzeittätigkeit aufnehmen können, führt Teilzeitarbeit oftmals 
in prekäre Einkommenslagen und manchmal auch in die Armut. Deutliche Be-
stätigung findet diese Aussage in der Tatsache, dass fast jede zweite (49 %) der 
2009 in Teilzeit arbeitenden Frauen, dies wegen familiärer Verpflichtungen tut, 
während dies bei den Männern lediglich in 7 % der Fälle der Grund für eine 
Teilzeittätigkeit ist. 

In der branchenmäßigen Verteilung der Teilzeitarbeit bestätigen sich die „üb-
lichen Verdächtigen“. Insbesondere im Handel- und Gastgewerbe sowie bei 
sonstigen öffentlichen und privaten Dienstleistungen sind große Anteile der 
Arbeitsverhältnisse als Teilzeitarbeitsverhältnisse abgeschlossen. Im verarbei-
tenden Gewerbe, im Baugewerbe und den Versorgungsunternehmen hingegen 
nehmen Teilzeitarbeitsverhältnisse eher geringen Raum ein. 

Diese Beobachtung korrespondiert mit der oben getroffenen Feststellung, 
wonach die große Mehrheit der Teilzeitarbeitsverhältnisse von Frauen besetzt 
ist. Entsprechend finden sich die meisten dieser Beschäftigungsformen auch 
in den Branchen, in denen Frauen mehrheitlich vertreten sind, wie dem Han-
del, Gastgewerbe oder sonstigen Dienstleistungen (man denke an Reinigungs-
dienstleistungen). 
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d)	Werkverträge

Rein rechtlich schuldet der Werkunternehmer dem Werkbesteller die Her-
stellung eines Werkes, das heißt die Herbeiführung eines bestimmten Erfolges 
tatsächlicher Natur und der Werkbesteller als Gegenleistung dem Werkunter-
nehmer den vereinbarten Werklohn. 

Mittlerweile versuchen viele Arbeitgeber Tätigkeiten per Werkvertrag erle-
digen zu lassen, u. a. um Betriebsräte oder die übrige Belegschaft nicht mit der 
massenhaften Beschäftigung von Leiharbeitnehmern aufzuschrecken. Werkver-
trägler erledigen mittlerweile auch häufig Tätigkeiten, die von Stammbeschäf-
tigten abgearbeitet werden können und tragen somit auch zur schleichenden 
Erosion von klassischen festen Beschäftigungsverhältnissen bei. Die Werkver-
tragunternehmen erledigen ihren Auftrag in den Räumlichkeiten der auftragge-
benden Betriebe und in zeitlicher Abhängigkeit von deren Produktionsabläufen. 
Daher sind die häufig angeführten Kriterien eines Werkvertrages – keine Wei-
sungsbefugnis der Auftraggeber hinsichtlich Art, Ort und Zeit der auszuführen-
den Tätigkeit – oft de facto nicht erfüllt. 

Problematisch daran ist, dass die beauftragten Werkvertragsunternehmen 
ihre Beschäftigten meist ohne Tarifbindung angestellt und mit Niedriglöhnen 
ausgestattet haben. Noch schwieriger wird die Gemengelage, wenn auslän-
dische Werkvertragsunternehmen ihre Arbeitnehmer zu den Konditionen des 
Herkunftslandes beschäftigen. 

Im Unterschied zu den Rechtsnormen anderer europäischer Staaten fehlen 
im deutschen Recht spezielle Abgrenzungskriterien zwischen Werkvertrag und 
Arbeitnehmerüberlassung. Die Rechtsprechung wendet die genannten Ab-
grenzungskriterien nicht konsequent an, weswegen viele existierende Werk-
verträge als Leiharbeit einzustufen und auch entsprechend gesetzgeberisch zu 
behandeln wären. 

Trotz verschiedener Initiativen und Aufforderung des DGB an die politisch 
Verantwortlichen, klare rechtliche Rahmenbedingungen zu formulieren8, die 
die dargestellten Problematik beheben und bspw. eine Umgehung des AÜG 
verhindern würde, ist bislang keine Aktivität in diese Richtung vonseiten des 
Gesetzgebers zu erkennen. 

8	  So bspw. in der Stellungnahme des DGB zum Gesetz zur Verhinderung der Arbeitnehmerüberlassung vom 
20.09.2010
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Angaben zur Anzahl der aktuell in Deutschland existierenden Werkverträ-
ge liegen aufgrund fehlender Vorgaben zur statistischen Erfassung nicht vor. 
Es ist jedoch davon auszugehen, dass es sich beim Einsatz von Werkverträgen 
um ein ähnlich flächendeckendes Phänomen handelt wie der Leiharbeit. Be-
stätigung findet diese These aus einer bundesweiten IG Metall-Umfrage in fast 
5.000 Betrieben vom Februar 2011. Hiernach wurden in fast einem Drittel aller 
Betriebe Werkverträge als Flexibilisierungsinstrument von Personaldienstleis-
tungen eingesetzt.9

 

e) Ich-AG/Gründungszuschuss

Die ebenfalls im Zuge der Hartz-Reformen eingeführten Ich-AGen sind als 
eigenständiges Förderinstrument für Arbeitslose seit 2006 ausgelaufen und im 
Gründungszuschuss aufgegangen. Im Rahmen dieses Programms können ehe-
malige Arbeitslose, die den Schritt in die Selbstständigkeit wagen, über maximal 
15 Monate einen Zuschuss in Höhe des ALG I, bzw. ab dem zehnten Monat eine 
Pauschale in Höhe von 300 Euro. 

In Rheinland-Pfalz waren per April 2011 5.428 Menschen Empfänger des 
Gründungszuschusses, Deutschlandweit erhielten zum gleichen Stichtag 
130.921 Leistungen als Gründungszuschuss. Bei der Mehrzahl der Gründun-
gen ist zu vermuten, dass die Einkünfte aus der selbstständigen Tätigkeit gering 
sind. Darauf deutet die Häufung der Gründungen bei Reparaturen, haushalts-
nahen Dienstleistungen usw. hin. Daher stellt sich natürlich die Frage inwieweit 
die Selbstständigkeit nach Auslaufen des Zuschusses weiterhin zur Sicherstel-
lung des Lebensunterhaltes beitragen kann, weswegen ein rasches Abgleiten in 
wirtschaftliche Verhältnisse, die staatlichen Unterstützungsbedarf generieren, 
leider nicht die Ausnahme ist.

9	  Eine Zusammenfassung der Ergebnisse der IG Metall Befragung ist unter http://www.igmetall.de/cps/rde/xchg/
internet/s2tyle.xsl/betriebsraeteumfrage-der-ig-metall-zu-unsicherer-beschaeftigung-7006.htm zu finden. 
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f)	 Praktikanten

Die „Generation Praktikum“ ist mittlerweile bereits in den kulturellen, kollek-
tiven Wortschatz der Gesellschaft eingegangen. Hiermit bezeichnet man vor al-
lem das massenhaft auftretende Phänomen von (Fach-) Hochschulabsolventen, 
die in den seltensten Fällen nach ihrem Abschluss direkt in ein sicheres, sozial-
versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis wechseln können, sondern 
zumeist mehrfach über schlecht oder überhaupt nicht bezahlte Praktika von 
Job zu Job hangeln müssen. 

Der DGB hat in Zusammenarbeit mit der Hans-Böckler-Stiftung hierzu im Mai 
2011 eine empirisch fundierte Veröffentlichung herausgegeben.10 

Demnach bestätigen sich die Befürchtungen der Gewerkschaften im Zusam-
menhang mit der (Aus-) Nutzung der Unternehmen von Praktika:

Zum einen tragen sie ihren Teil dazu bei, reguläre Beschäftigung aus den 
Unternehmen zu verdrängen – über 3⁄4 der befragten Praktikanten gaben an, 
während ihrer Praktikantenzeit im Unternehmen kontinuierlich anfallende, voll-
wertige Tätigkeiten auszuführen. Dabei waren diese Tätigkeiten mittlerweile 
fest als Praktikantentätigkeiten in den Betriebsablauf eingegliedert und fanden 
entsprechend auch in den Stellenplänen für fest angestellte Beschäftigte keine 
Berücksichtigung mehr. 

Das Praktikum, eine Hospitation, ein Volontariat oder andere praktikumsähn-
liche Beschäftigungsformen sind auch in 2011 mit 28 % die häufigste Form der 
Anschlusstätigkeit nach einem Studium, knapp gefolgt von der befristeten Be-
schäftigung, wie nachstehende Grafik verdeutlicht.

10	  Boris Schmidt, Heidemarie Hecht: Generation Praktikum 2011. Praktika nach Studienabschluss: Zwischen 
Fairness und Ausbeutung, Berlin.
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Quelle: Schmitdt/Hecht: Generation Praktikum 2011

 
Nach der oben zitierten Studie sind 40 % der Praktika gänzlich unbezahlt, so 
dass die Praktikanten von Überweisungen der Eltern, eigenen Ersparnisse oder 
– in 22 % der Fälle – auf Sozialleistungen angewiesen sind. Somit befinden sich 
die Praktikanten trotz einer Vollzeitbeschäftigung in prekären Verhältnissen und 
müssen von Praktikumsplatz zu Praktikumsplatz ihre Hoffnungen auf eine Fest-
anstellung mitnehmen. 
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V.	 Aktuelle Entwicklungen in  
der Mindestlohndebatte

Stand: März 2011
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Der Deutsche Gewerkschaftsbund bildet bereits seit Jahren die Speerspit-
ze der Bewegung für die Einführung eines flächendeckenden Mindestlohnes 
in Deutschland. Ende 2007 startete entsprechend auch die bundesweite Kam-
pagne unter dem Motto „Kein Lohn unter 7,50 €“. Dieser geforderte Minimal-
wert, den ein Beschäftigter in Deutschland je Stunde erhalten soll, wurde zwi-
schenzeitlich an die Teuerungsrate angepasst und entsprechend um einen Euro 
auf 8,50 € erhöht. 

Wie auf der vom DGB zusammengestellten und oben abgebildeten Karte klar 
erkennbar, wurde zwischenzeitlich in nahezu jedem EU-Land und den USA ein 
gesetzlicher Mindestlohn eingeführt. In den skandinavischen Ländern, die kei-
nen Mindestlohn eingeführt haben, ist durch eine historisch gewachsene über 
90 %ige Tarifbindung der Beschäftigten und Unternehmen eine de facto-Unter-
grenze für die Löhne und Gehälter fixiert. 

Lediglich in Deutschland existiert bis zum heutigen Tag kein gesetzlicher 
Schutz gegen Lohndumping und damit Ausbeutung der Beschäftigten vor allem 
in den Branchen, die über kein historisch gewachsenes Tarifgefüge verfügen, 
dass über die Rahmenbedingungen und das Entgelt der Beschäftigten wacht. 

Auch und gerade für den Bereich der Leiharbeit wäre mit dem Instrument des 
flächendeckenden Mindestlohns ein einfacher und schnell wirksamer Schutz für 
Minimalbedingungen der Beschäftigten gegeben. Stattdessen wurde vom Ge-
setzgeber für die Leiharbeitsbranche der Weg der Festlegung eines branchen-
spezifischen Mindestlohnes über eine Rechtsverordnung auf Vorschlag der Ta-
rifvertragsparteien eingeschlagen (vgl. zur Neufassung des AÜG auch Kapitel 
IV), der angesichts der Erfahrungen bürokratisch und langwierig erscheint. 

Die Widerstände gegen einen flächendeckenden Mindestlohn per Gesetz 
werden in Deutschland von den Mainstream-Wirtschaftsforschern angeführt. 
So veröffentlichten im März 2008 die sieben führenden Wirtschaftsforschungs-
institute in Deutschland einen Aufruf zur Verhinderung des Mindestlohnes, da 
er ökonomisch schädlich und sozialpolitisch ineffizient sei.11 Die hier geäußerte 
Linie der Ablehnung von flächendeckenden Mindestlöhnen wird auch von den 
großen Arbeitgeberverbänden, hier sind BDA oder BDI als Beispiele zu nennen, 
vertreten. Vonseiten der Politik positioniert sich vor allem die FDP nach wie vor 
deutlich gegen Mindestlöhne, auch wenn vereinzelte Stimmen aus der Partei 
mittlerweile angesichts des mehr als überdeutlichen Problemdrucks nicht mehr 
um eine Anerkennung der Realitäten umhin kommen.12 

11	 Dieser Aufruf ist u.a. abrufbar auf den Seiten des Instituts für Weltwirtschaft Kiel: http://www.ifw-kiel.de/
das-ifw/aufruf.pdf

12	 So bspw. der schleswig-holsteinische Arbeitsminister Heiner Garg am 06.04.2011 gegenüber dem Tages
spiegel: http://www.tagesspiegel.de/zeitung/genscher-will-neue-gesichter-in-der-fdp/4032772.html
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International ist diese klare Abwehrhaltung weder in der Wissenschaft noch 
in der Politik anzutreffen. Die politische Anerkennung des Mindestlohnes wird 
durch einen Blick auf die bereits angesprochene Landkarte zum Mindestlohn 
deutlich. Wissenschaftlich liegen mittlerweile verschiedene Studien von renom-
mierten Forschern vor, die dem Mindestlohn keinesfalls die negativen Folgen 
bescheinigen, wie dies von hierzulande tätigen Akteuren propagiert wird: 

Eine Langzeitstudie der US-Universität Berkeley zeigt keinerlei negativen Be-
schäftigungseffekte durch die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes in 
einigen US-Bundesstaaten. Die Studie, 2010 mit dem Titel „Minimum Wage Ef-
fects Across State Borders“ durch die Forscher Arindrajit Dube, T. William Les-
ter, and Michael Reich veröffentlicht, untersuchte die Wirkung der Einführung 
oder Erhöhung staatlicher Mindestlöhne auf die Beschäftigung in US-Regionen, 
die nahe an der Grenze zu anderen Bundesstaaten mit differierenden Mindest-
lohnbedingungen liegen, im Zeitraum von 1990 bis 2006. Die Erhöhung von 
gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlöhnen erhöhte dabei zunächst signifikant 
das Einkommensniveau von Menschen in schlecht bezahlten Tätigkeiten, Effek-
te auf die Beschäftigung waren demgegenüber nicht zu beobachten. 

Diese Ergebnisse stützen die Theorie des britischen Arbeitsmarkt-Forschers 
von der London School of Economics Alan Manning. Er propagiert seit mehr 
als zehn Jahren, dass reale Arbeitsmärkte nicht so perfekt funktionieren, wie 
es Ökonomen in ihren Modellen unterstellen. Im wirklichen Leben würden die 
Arbeitgeber gerade im Niedriglohnsektor über Marktmacht verfügen – diese 
erlaube es ihnen, die Löhne ihrer Beschäftigten zu drücken. Wenn das so ist, 
können staatliche Lohnuntergrenzen die Einkommen von Geringqualifizierten 
erhöhen, ohne dass Arbeitsplätze verloren gehen. 

Daneben kam auch die OECD bereits 2006 zu der Erkenntnis, „dass ein 
maßvoller gesetzlicher Mindestlohn im Allgemeinen nicht der Beschäftigung 
schadet“.13

Größere Einigkeit als über die Beschäftigungswirkung besteht in der For-
schung hinsichtlich der Wirkungen auf die Einkommensverteilung. Durch Min-
destlöhne verringert sich die Einkommensungleichheit – insbesondere, je näher 
die Mindestlöhne am Medianlohn liegen. Es werden zudem die Einkommens
differenzen zwischen demographischen Gruppen, insbesondere zwischen  
Männern und Frauen, aber auch zwischen Jüngeren und Älteren vermindert.

13	  Vgl. OECD (2006): Mehr Arbeitsplätze, höhere Einkommen – Politiklektionen aus der Neubeurteilung der 
OECD-Beschäftigungsstrategie, abrufbar unter http://www.oecd.org/dataoecd/56/8/36914925.pdf

Aktuelle Entwicklung in der Mindestlohndebatte
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Folgendes lässt sich bei allen Kontroversen hinsichtlich des Themas festhalten:

Theoretisch kann man keinen strikten Zusammenhang zwischen Mindestlöh-•	
nen und Beschäftigung ableiten. Die Einführung von Mindestlöhnen kann je 
nach Marktkonstellationen und Reaktionen der Akteure positive oder nega-
tive Auswirkungen haben.

Offensichtlich gibt es Spielräume für die Festsetzung von Mindestlöhnen, •	
sodass negative Effekte erst bei Überschreitung eines bestimmten Niveaus 
erfolgen, während unterhalb dieses Niveaus positive Effekte auftreten.

Die Beschäftigungseffekte hängen von Reaktionen der Akteure ab. In einem •	
hochinnovativen Umfeld, in dem ein Mindestlohn die Unternehmen, die Be-
schäftigten und auch den Staat zu Innovationen veranlasst, sind die Wirkun-
gen eher positiv als in einer nicht innovativen Umgebung.

Um den „Schock“ eines Mindestlohnes zu mildern und den zeitlichen Spiel-•	
raum für Reaktionen zu erhöhen, sollte die Einführung oder Erhöhung eines 
Mindestlohnes frühzeitig angekündigt werden.

Bei einem großen Arbeitskräfteangebot kann ein Mindestlohn zu einer Subs-•	
titution geringer Qualifizierter durch höher Qualifizierte führen. Dieser Effekt 
kann jedoch durch höhere Qualifizierungsanstrengungen bei und für die ge-
ringer Qualifizierten neutralisiert werden.

Mindestlöhne führen zu einer Verringerung der Einkommensungleichheit in •	
einer Gesellschaft.

Offensichtlich ist das „Wie“ bei der Einführung von Mindestlöhnen – also die 
Höhe und der Einführungsprozess – wichtiger als das „Ob“. Welches Niveau 
und welche Einführungsbedingungen notwendig sind, um negative Effekte zu 
vermeiden, lässt sich nur empirisch feststellen. Dabei sind die Ergebnisse der 
zahlreichen empirischen Studien höchst widersprüchlich, wie bereits oben ver-
deutlicht wurde. 

Einige Untersuchungen zeigen insgesamt negative Beschäftigungseffekte 
auf, manche nur für bestimmte Gruppen wie Jugendliche, andere sehen keine 
Wirkungen und weitere schließlich positive Effekte. 

Aktuelle Entwicklung in der Mindestlohndebatte
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Schließlich erhöhen sich oft auch die Löhne der Gruppen oberhalb des Min-
destlohnes, weil diese zur teilweisen Wiederherstellung von Lohndifferenzen 
nach Einführung eines Mindestlohnes angehoben werden. Mindestlöhne ver-
ringern zudem die Armutsquote – allerdings nur in einem begrenzten Maße, 
da viele arme Haushalte kein Einkommen aus Erwerbsarbeit haben und Be-
schäftigte mit Mindestlöhnen oft auch in Haushalten mit einem höher Verdie-
nenden leben.

Gerade angesichts der Ergebnisse der hier vorgelegten Einkommensunter-
suchung von Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern erhält die Debatte 
um die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes neuen Auftrieb, zumal den 
Gegnern des Mindestlohnes zunehmend die Argumente ausgehen. Hierzu sei 
abschließend nochmals auf die eingangs erwähnte DGB-Kampagne verwiesen, 
auf deren begleitender und sehr empfehlenswerter Website die Aussagen der 
Mindestlohngegner nachhaltig entkräftet werden: 
http://www.mindestlohn.de/hintergrund/fehlargumente/

Aktuelle Entwicklung in der Mindestlohndebatte
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VI.	Informationsquellen und  
weitere Veröffentlichungen  
zum Thema Leiharbeit

	�N achfolgend werden Quellen im Internet mit laufend aktualisierten Infor-
mationen zur Leiharbeit dargestellt. Diese stammen größtenteils von Ver-
bänden, Gewerkschaften oder staatlichen Institutionen. Mehr und mehr 
erscheinen auch wissenschaftliche Einzelpublikationen zum Thema, von 
denen anschließend eine Auswahl dargestellt wird.
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1. Informationsquellen zur Leiharbeit

a) Gewerkschaften:

DGB – Deutscher Gewerkschaftsbund

Der DGB hat mit dem Online-Ratgeber Ungesicherte Beschäftigung eine 
Informationsplattform für alle Beschäftigten in prekären Arbeitsverhältnissen 
geschaffen, u.a. auch für die in Leiharbeit Beschäftigten. Insbesondere für die 
Beschäftigten sind hier umfangreiche Informationen aufbereitet, aber auch Be-
triebsräte können auf Handlungshilfen zugreifen. Daneben sind die politischen 
Forderungen des DGB im Zusammenhang mit den prekären Beschäftigungs-
verhältnissen dargestellt. 
E www.ratgeber-ungesicherte-jobs.dgb.de

IG Metall

Die IG Metall als von der Leiharbeit besonders betroffene Gewerkschaft 
hat auf der Website zur Initiative „Gleiche Arbeit – Gleiches Geld“ viele  
Informationen und Materialien zum Thema Leiharbeit zusammengestellt. Unter 
anderem werden hier auch Informationen und Mitwirkungsmöglichkeiten für 
Betriebsräte im Rahmen des Einsatzes von Leiharbeitnehmerinnen und Leihar-
beitnehmern bereit gestellt. 
E www.gleichearbeit-gleichesgeld.de

Daneben stellt die IG Metall mit ZOOM – ZeitarbeiterInnen Ohne Organisa-
tion Machtlos ein Netzwerk zur Verfügung über das sich Leiharbeitnehmerinnen 
und Leiharbeitnehmer und Betriebsräte in Unternehmen über Leiharbeit austau-
schen können. Das Netzwerk bietet Informationen über aktuelle rechtliche Fra-
gen zur Leiharbeit, aktuelle Informationen, bestehende Tarifverträge, regionale 
Aktivitäten und Foren, in denen Erfahrungsberichte über Arbeitsbedingungen, 
Bezahlung und einzelne Leiharbeitsfirmen ausgetauscht werden können. 
E www.igmetall-zoom.de
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IG BCE

Im Rahmen ihrer Kampagne „Wir machen gute Arbeit“ stellt die IG BCE Ma-
terialien, Standpunkte und Handreichungen zum Thema Leiharbeit zur Verfü-
gung. Daneben gibt es Stellungnahmen zu aktuellen Themen der prekären Be-
schäftigung und eine Einbettung des Themas Leiharbeit in den Gesamtzusam-
menhang der Ansprüche von „Guter Arbeit“.
E www.gutearbeit.igbce.de

Ver.di

Die Dienstleistungsgewerkschaft hat auf ihrer Kampagnenseite „Hundertpro-
zentich“ aktuelle Informationen zu Rechtsprechung, Entwicklungen der Leihar-
beit, Tarifverträge aber auch ein Glossar zu den häufig gehörten Begrifflichkei-
ten im Zusammenhang mit prekärer Beschäftigung zusammengestellt. Darüber 
hinaus besteht im Forum die Möglichkeit zum Austausch über eigene Erfah-
rungen, Arbeitgeber und Betriebsratsarbeit im Zusammenhang mit dem The-
ma Leiharbeit.
E www.hundertprozentich.de

Hans-Böckler-Stiftung

Die gewerkschaftliche Stiftung legt im Rahmen von themenspezifischen Sei-
ten auch einen Schwerpunkt auf das Thema Leiharbeit. Hier werden u.a. aktu-
elle Forschungsergebnisse sowie mitbestimmungsrelevante Handlungsempfeh-
lungen zur Verfügung gestellt. 

Daneben existiert eine ansehnliche Sammlung von Literaturempfehlungen 
von Publikationen, die sich wissenschaftlich mit der Leiharbeit und den wirt-
schaftlichen, sozialen und rechtlichen Folgen beschäftigen. 

Der Link zur WSI-Regionaldatenbank „Atypische Beschäftigung“ ist eben-
falls über die Startseite zum Thema zu finden. Hier wird die regionale Verteilung 
von Leiharbeit oder Minijobs auf Ebene der Kreise bzw. kreisfreien Städte für 
ganz Deutschland grafisch aufbereitet und ist interaktiv bedienbar (Startseite >  
Themenkatalog > Leiharbeit > Pressemitteilungen > Landkarte der Leiharbeit). 
E www.boeckler.de

Noch ein Hinweis für erfahrene Besucher der Hans-Böckler-Website: Die 
bekannten und bislang bestehenden Böckler-Boxen wurden durch die neuen 
Themenseiten abgelöst.
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b)	Arbeitgeber- / Unternehmensverbände

BZA – Bundesverband Zeitarbeit Personaldienstleistungen

Der BZA war über lange Jahre der Arbeitgeber- und Unternehmensverband 
von konzessionierten Zeitarbeitunternehmen mit über 2.000 Mitgliedsbetrie-
ben. Auf der Homepage des Verbandes steht u.a. der mit dem DGB abge-
schlossenen Tarifverträge zur Leiharbeit zum Download bereit. Ebenso können 
die Mitgliedsunternehmen per Suchmaske recherchiert werden. Nach dem Zu-
sammenschluss mit der AMP zum BAP ist der BZA zwar in diesem aufgegangen. 
Die Website mit den genannten Informationen ist jedoch nach wie vor erreich-
bar und wird auch noch aktualisiert.
E www.bza.de 

iGZ – Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen 

Der Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ) ist der zwei-
te große Arbeitgeberverband der Leiharbeitsbranche. Auch hier können ähnlich 
wie beim BZA die dem Verband angeschlossenen Mitgliedsunternehmen sowie 
der mit dem DGB vereinbarte Tarifvertrag zur Leiharbeit eingesehen werden. 
Darüber hinaus wird auf aktuelle Studien und Artikel zur Leiharbeit verwiesen 
und zum Download angeboten.
E www.ig-zeitarbeit.de

BAP – Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister

Der BAP ist im April 2011 aus der Fusion des Bundesverbandes Zeitarbeit 
Personaldienstleistungen (BZA) und des Arbeitgeberverbandes Mittelständi-
scher Personaldienstleister (AMP) hervorgegangen. Der Zusammenschluss war 
notwendig geworden, da der AMP vor allem die vom BAG für ungültig erklär-
ten Tarifverträge mit der CGZP vereinbart hatte und dem AMP daher der (nicht 
tariffähige) Partner abhanden gekommen war. Die auf der Website zur Verfü-
gung gestellten Informationen sind jedoch noch sehr überschaubar. Laufend 
aktualisierte Information sind nur sehr spärlich verfügbar. Einen besser gepfleg-
ten Eindruck auf der Höhe der Zeit macht nach wie vor die Seite des BZA. Der 
BAP hat auch (noch) keine eigenen Tarifverträge abgeschlossen sondern fun-
giert sozusagen als übergeordnete Organisation der konstituierenden Verbän-
de BZA und AMP. 
E www.personaldienstleister.de

Informatonsquellen und weitere Veröffentlichungen
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c)	Weitere Informationsquellen:

Bundesagentur für Arbeit

Auf den Statistikseiten der Bundesagentur findet man unter dem Reiter „Be-
schäftigung“ Informationen zur Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigung in Bund, Ländern und Kreisen. 

Daneben werden die gemäß AÜG erhobenen Daten zum Einsatz von Leih-
arbeitnehmern unter der Rubrik „Arbeitnehmerüberlassung“ im Rahmen der 
AÜG-Berichterstattung dargelegt. 
E http://statistik.arbeitsagentur.de

IAB – Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung

Das zur Bundesagentur für Arbeit gehörende Forschungsinstitut bietet unter 
der auf der Startseite zu findenden Rubrik „Informationsservice“ und der dar-
in angebotenen „Informationsplattform“ Informationen über Leiharbeit in Form 
von Literaturverweisen, aktuellen Forschungsprojekten, weiteren Institutionen 
oder weiterführenden Links. 

Daneben sind unter den vielfältigen Publikationen des IAB häufig auch die 
Themen Leiharbeit bzw. sonstige Untersuchungen zu prekären Beschäftigungs-
verhältnissen zu finden. Hier lohnt es sich, vor allem in den IAB-Kurzberichten 
oder auch den IAB-Forschungsberichten zu stöbern. 
E www.iab.de

WIKI Gute Arbeit

Eine neuere Plattform mit Informationen und praxisorientierten Hinweisen 
zu Leiharbeit, prekärer Beschäftigung und sonstigen Aspekten „Guter Arbeit“ 
stellt die Mitmach-Variante zum Thema mit allen Vor- und Nachteilen des Wiki-
Prinzips im Internet dar. 
E www.wiki-gute-arbeit.de

Informatonsquellen und weitere Veröffentlichungen
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IAQ – Institut für Arbeit und Qualifikation an der .
	 Universität Duisburg

Das IAQ ist das renommierte sozialwissenschaftliche Institut in Deutschland 
auf den Gebieten Arbeitssoziologie sowie Arbeitsmarkt- und Qualifizierungs-
forschung. Im Rahmen ihrer Forschungstätigkeit werden regelmäßig Veröffent
lichungen zu Leiharbeit oder prekären Arbeitsverhältnissen herausgegeben. 

Mit dem Portal „Sozialpolitik aktuell“ stellt das Institut darüber hinaus eine 
aktuelle Darstellung über den Stand der Forschung und aktuelle Themen zur 
Sozialpolitik in Deutschland zur Verfügung.
E www.iaq.uni-due.de und www.sozialpolitik-aktuell.de

Informatonsquellen und weitere Veröffentlichungen
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2. Veröffentlichungen zur Leiharbeit

AiB Extra (2011):•	  Prekäre Beschäftigung, Frankfurt/Main

Bundesagentur für Arbeit (2011a):•	  Arbeitsmarkt in Zahlen; Arbeitnehmer
überlassung; Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeiter und Verleihbetriebe 
im 1. Halbjahr 2010, Nürnberg

Bundesagentur für Arbeit (2011c):•	  Der Arbeitsmarkt in Deutschland, 
Arbeitsmarktberichterstattung Januar 2011: Zeitarbeit in Deutschland – Ak-
tuelle Entwicklungen, Nürnberg

Bundesagentur für Arbeit (2011b):•	  Arbeitsmarkt in Zahlen; Beschäf-
tigungsstatistik, Nürnberg; URL: http://statistik.arbeitsagentur.de/Naviga-
tion/Statistik/Statistik-nach-Themen/Beschaeftigung/Sozialversicherungs-
pflichtig-Beschaeftigte/Sozialversicherungspflichtig-Beschaeftigte-Nav.html, 
17. Juni 2011

Cohn, Alain; Fehr, Ernst; Herrmann, Benedikt; Schneider, Frédéric •	
(2011): Social Comparison in the Workplace: Evidence from a Field 
Experiment, IZA Discussion Paper No. 5550, März 2011, Bonn	  
Hierin ist vor allem das Ergebnis der Publikation von Interesse, wonach die 
von Beschäftigten wahrgenommene Ungleichbehandlung in Form unglei-
cher Bezahlung signifikante Auswirkungen auf die Arbeitsergebnisse der 
Beschäftigten haben. 

Deutscher Bundestag 17. Wahlperiode (2011):•	  Entwicklungen in der 
Leiharbeit; Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Abge-
ordneten Sabine Zimmermann, Diana Golze, Matthias W. Birkwald, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion Die Linke, BT-Drucksache 17/4764, Berlin

DGB (2010):•	  Stellungnahme des DGB zum Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung – Gesetz zur Verhinderung von Missbrauch der Arbeitnehmerüber-
lassung, Berlin

DGB Bundesvorstand (2011a):•	  Zahlen-Daten-Fakten zum Thema Leih-
arbeit, Berlin

DGB Bundesvorstand (2011b):•	  Hohes Entlassungsrisiko in der Leiharbeit 
– auch bei anziehender Konjunktur, Berlin

DGB Bezirk Bayern (2011):•	  Leiharbeit in Bayern – Unreguliert, Unterbe-
zahlt Unsicher, München
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Dube, Arindrajit; Lester, William T.; Reich, Michael (2010):•	  Minimum 
Wage Effects Across State Borders: Estimates Using Contiguous Counties, 
in: The Review of Economics and Statistics, Volume 92, Issue: 4, Cambridge, 
MA, S.945–964

Friedrich-Ebert-Stiftung (Hg.) (2006):•	  Prekäre Arbeit. Ursachen, Aus-
maß, soziale Folgen und subjektive Verarbeitungsformen unsicherer Beschäf-
tigungsverhältnisse, Bonn

Lange, Cornelia (2009):•	  Erwerbsformen im Wandel, in: Wirtschaft im Wan-
del 4/2009, 165 -171, Halle

Lehmann, Ratzmann, Bouncken (2010):•	  Erhebung Mittelständische 
Zeitarbeit 2010 – Ergebnisbericht, BaRoS – Bayreuth Research on Strategy 
1/2010, Bayreuth

Lehmer, Florian; Ziegler, Kerstin (2011):•	  Zumindest ein schmaler Steg – 
Die Brückenfunktion der Leiharbeit; IAB-Kurzbericht 13/2010, Nürnberg.

OECD (2006):•	  Mehr Arbeitsplätze, höhere Einkommen – Politiklektionen aus 
der Neubeurteilung der OECD-Beschäftigungsstrategie, Paris, abrufbar unter: 
http://www.oecd.org/dataoecd/56/8/36914925.pdf

Schmidt, Boris; Hecht, Heidemarie (2011):•	  Generation Praktikum 2011. 
Praktika nach Studienabschluss: Zwischen Fairness und Ausbeutung, Berlin.

Sczesny, Cordula; Schmidt, Sophie; Schulte, Helen; Dross, Patrick; •	
Jasper, Gerda (2008): Zeitarbeit in Nordrhein-Westfalen – Strukturen, Ein-
satzstrategien, Entgelte. Studie zur Zeitarbeit in NRW. Düsseldorf

Statistisches Bundesamt (2010):•	  Mikrozensus 2009 – Bevölkerung und 
Erwerbstätigkeit – Stand und Entwicklung der Erwerbstätigkeit – Deutsch-
land, Wiesbaden

Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (2011):•	  Statistische Berichte 
2011; Verdienste und Arbeitszeiten im produzierenden Gewerbe und im 
Dienstleistungsbereich, Bad Ems; URL: http://www.statistik.rlp.de/fileadmin/ 
dokumente/berichte/N1013_201044_vj_L.pdf, 28.04.2011 

Ulber, Jürgen (2011):•	  Das neue Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, in:  
Arbeitsrecht im Betrieb (AiB) 6/2011, Frankfurt/Main

Ver.di (2009a): •	 Arbeitspapier für Betriebs- und Personalräte zum Umgang 
mit Leiharbeit, Ausgabe Nr. 1: Januar 2009, Berlin

Ver.di (2009b):•	  Kommentierte Muster-Betriebsvereinbarung zum Einsatz 
von Leiharbeitnehmer/innen, Arbeitspapier für Betriebs- und Personalräte 
zum Umgang mit Leiharbeit, Ausgabe Nr. 3: 10/2009, Berlin

Zumbeck, Christine (2005):•	  Zeitarbeit und befristete Beschäftigung. 
Schriftenreihe der Hans-Böckler-Stiftung, Frankfurt/Main
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